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Die Erhaltung von Bauwerken und die
Baupolizei.

Von Stadtsekretär Windmiiller in ZülIichau.
Nachdruck verboten.

Nicht von Stadtmauern, Denkmälern, TÜlmen.
Toren, Wällen, Bildsäulen, Gedenksteinen und sonstig:en
geschichtlichen Bauwerken soll gesprochen werden, da
sie weniger zum Gebiet der Baupolizei als zur Zu
ständigkeit der Landespolizeibehärde mit ihrem Pro
vinzialkonservator gehören, sondern von der Erhaltung
und Wiederherstellung vorhandener Bauwerke.

Da die Baupolizei recht oft auf diesem Gebiete, und
in der I egel mit Zwangsmaßnahmen arbeitet, so ist es
für jeden Techniker, Bausachverständigen und Bau
ausführenden nötig, die Befugnisse der eaupolizei auf
diesem Gebiete zu kennen, weil die angegriffenen Gc
bäudebesitzer meistens zum eaugeschäft kommen, um
sich Rat oder Gutachten zu holen.

Das Recht und die Pflicht der Baupolizeibehärde,
dem unveränderten fortbestande eines Orundstücks,
welches etwa durch seine feuergefährlichkeit oder
durch die BaufälIigkcit eines darauf befindlichen Hauses
oder durch seine sonstige Beschaffenheit die Allgemein
heit mit Gefahr bedroht, in dieser das Gemeinwohl
schädig;enden Verfassung mit zweckdienlichen Maß
re,\1;eln entgegenzutreten, folgt ohne weiteres aus der
allgemeinen Bestimmull,\1; des S 10 11. 17 des Allgemeinen
Landrechts, und soweit es sich um die äußere t:rhaltuns
der an Straßen oder ö f f e n t I ich en Plätzen stehen
den Gebäude in baulichem Zustande handelt, aus
& 37 I. 8 des AIIgemeineu Landrechts, so die Entschei
dung-en sowohl des Reichsgerichts als die des Ober
verwaltungsgerichts.

Die Maßregeln können sich in erster Linie gegen
den Eigentümer, den Inhaber der tatsächlichen und
rechtlichen Iierrschaft iiber das Grundstück, richten.
der auch nach außen hin Überall als dessen Vertreter
erscheint und sich schon durch den Besitz einer die AI!
gemeinheit schädigenden Sachc inncrhalb des Gemein
wesens mit dem Gemeinwohl in \Vidcrspruch setzt und
diesem zu weichen gezwungen werden kann. Reichs
gericht und Oberverwaitungsgericht haben diesen
Standpunkt fortdauernd festgehalten.

Mag die unzulässige Beschaffenheit des Bauwerks
durch den Eigentümer selbst, durch Dritte oder durch
Zufall entstanden sein, dem Eigentümer als solchen
bleibt die öffentlich-rechtliche Pflicht immer, sein Bau
werk in einem solchen Zustande zu erhalten bzw. um
zubauen, daß polizeilich zu schützende öffentliche Inter
essen nicht beeinträchtigt oder gar gefährdet werden.
Dieser Punkt hat in seiner a!!gemeinen fassung zwar
eine ausdrÜckliche Bestätigung durch die Gesetz
gebung nicht gefunden; er ergibt sich indes ohne weiteres
aus der Erwägung, daß ohne ihn eine geordnete mensch
liche Gemeinschaft überhaupt nicht bestehen kann. Aus
der vorbezeichneten Verpflichtung des Eigentümers läßt
sich aber nie h t die weitere Verpflichtung für ihn
folgern, sein Eigentum zugunsten des Gewerbebetriebs
dritter Personen instand zu setzen und zu erhalten.

Auch kann baupolizeilicherseits nicht verlangt
werden daß der Besitzer des Bamverks mit seinen ans
dem Eigentum folgenden Befugnissen Einschränkungen
erleide damit ein anderes Bauwerk in einem polizei
lichen Zustande bleibt, dafiir hat nach den ergangenen

ObervcrwaItungsgerichtsentscheidungen nur dessen
Eigentümer zu sorgen. Nur im Falle eines Notstandes
ist der baupolizeiJiehe :Eingriff in fremdes Eigentum ge
stattet. \VohI aber muß sich der Grundstücksbesitzer
es gefanen lassen  daß die Baupolizei, sofern sich für sie
Veranlassung zur Annahme eines polizeiwidrigen Zu
standes auf einem Grundstück vorliegt, an Ort und
Stelle durch b e auf t rag t e Beamte mittels einnahme
des Augenscheins diejenigen feststellungen trifft  deren
sie zum Zwecke ihrer Entschließung Über ein polizei
liches Einschreiten bedarf. Der ßaupolizeibeamte soH
sich stets mit einem schriftlichen Auftrag durch seine
Behörde versehen, damit er bei etwaigcn Angriifen in
der rechtmäßigen Ausübung seines Dicnstes sich be
findet. Insbesondere gilt dies auch für Bausach
verständige, die von der zuständigen Polizeivenv-altüng
aufgefordert werden, durch Besichtigung von Bau
werken baupoJizeiwidrige Zustände zu begutachten.

Die Baupolizeibehörde hat die Beseitigung von Ban
mängeln nicht von dem Bauunternehmer, sondern von
dem Besitzer des Bauwerks zu verlangen. Handelt C3
sich um ein Bauwerk, welches unter Zwangsverwaltung
stcht, so behaltcn die von der Baupolizei an den
Zwangsverwalter erlassenen Auflagen auch ihr
\Virkung dem Eigentümer des Bauwerks g;:;genüber,
wenn die Zwangsverwaltung aufgehoben ist.

Ne ben dem Eigentümcr ist die Baupolizei aber
auch befugt, sieh an den Urheber des polizeiwidrige!.}
Zustandes zu halten und ihm die Beseitigung derselben
auf Grund des   132 des Landesverwaltungsgesetze5
aufzugeben, also auch unter Umständen :m den Mieter.
Der Urheber haftet auch der Baupolizei gegenüber für
die folgen seiner Tat, und zwar auch dann, wenn der
Urheber zu der sclJädigenden Einwirkung auf das 1\acr.
bargrundstück zivilrechtlich befugt ist. Dies 1st wieder
holt von den höchsten Gerichtshöfen ancrkannt. tfierau'",
folgt aber ohne weiteres die Befugnis der BaupolizeI,
die Abstellung der BaufälJigkeit eines Gebäudes. auch
wenn solche erst i n f 0 1 ge des A b b r u ehe s des
Nachhargehäudes erkennbar geworden ist, W a h I 
we i s e von dem der den ge f a h r d roh end e n Z U 
s t a n d herheig-eführt hat oder von dem Eigentümer des
Grundstücks zu verlangen.

Da es nun nach den ergangenen Entscheidungen des
Oberverwaltungsgerichtes unter Umständen rechtlich
zulässig ist. eine ballpoJizeiliche Auflage an mehrere
öffentlich-rechtliche Verpflichtete zu richten, so häng I
die Entschließung der Baupolizei über die frag;e, an
welchen derselben die Auflage tatsächlich zu richten ist,
davon ab, auf welchem Wege das Ziel des baupolizei
lichen Eingriffs unter den obwaltenden Umständen am
schnellsten und besten erreichbar Cl scheint. FÜhrt dIe
erste Auflage im Zwangswege gegen don einen Ver
pflichteten aus tatsächlichen oder rechtlichcn GrÜnden
nicht zum Ziele. so ist es nicht ausgeschlossen, nunmehr
den anderen Verpflichteten baupolizeiJicherscits in An
spruch zu nehmen. Bei der Wahl z\vischen EigentÜmer
und Mieter empfiehlt sich der :erlaß der Verfügung an
den Eigemümer, wenn der übelstand durch bauliche
Vorkehrungen gehoben werden kann. Der Urhe-ber ist
nicht in Anspruch zu nehmen, wenn der Übelstand nur
durch Maßnahmen auf dem Onmdstiick des Eb:;enrümers
abgestellt werden kann. Die Frage, an welchen Ver
pflichteten die Baupolizeibehörde sich wenden wB!. ist
eine frage der Zweckmäßigkeit und deshaJb nach den
ergangenen Entscheidungen des Oberverwaltungs
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gerichts der NachprÜfung des Richters entzogen. Bei
dei. Wahl der Mittel zur Abstellung des baupolizeI
widrigen Zustandes hat die Baupolizei im übrigen das
jenige zu wählen, das möglichst wenig in privat-recht
liche Streitigkeiten eingreift. Auch dÜrfen die :Eingriffe
in das Privateigentum keinesfa!1s weiter gehen, als es
zur Wahrung der öffentlichen Interessen unumgänglich
nötig ist. Da es bei baulichen Maßnahmen häufig- vor
kommt. daß mehrere gJeichwertige Arten der Aus
führung für die Erreichung des Zwecks in Betracht
kommen, muß dem Eigentümer des Bauwerks die Wahl
gelassen werden.

Sofern die 13allpolizeibehörde die Baufälligkeit oder
den .Einsturz eines Bauwerks befürchten zu müssen
glaubt, ist sie verpflichtet, sich auf ihre eigenen Kosten
über den Zustand Gewißheit zu verschaffen, um fest
zustellen, daß die Voraussetzung für ihr Einschreilen
tatsächlich besteht. Die Kosten der erforderlichtn
Untersuchung hat die Baupolizei auch dann zu tragen.
wenn diese ergibt, daß der Verdacht der Baufälligkei:
begründet war. Die Kosten sind aus der Polizeikasse
stets zu zahJell. Die zulässigen Zwangsmittel ergeben
sich aus   132 des Landesverwaltungsgesetzes _ viel
fach der "Kautschukparagraph" genannt.

Die Ausführung der für notwendig erachteten Ban
arbeiten zur Erhaltung des Bauwerks erfolgt hiernach
durch Einziehung des vorläufig zu bestimmenden
Kostenbetrages von d,em Verpflichteten und IiersteJlung
durch einen Dritten. Gegen diese Maßnahmen der Ba u
polizei - Androhung und zwangsweise Ausführung --"
finden die Rechtsmittel aus den 9& 127 und 128 des
Landesverwaltungsgesetzes statt. falls das GrundstÜck
im Eigentum mehrerer steht, muß die Aufforderung an
alle Miteigentümer erfolgen, sonst fehlt eine wesent1ich
Voraussetzung des Zwang-sverfahrens. Mit der Herbt:
schaffung der Kosten der Z w a n g sau s f ü h run g
dagegen beginnt die Ausführung des Zwangsmittels, wo
gegen nach S 133 Abs. 2 des Landesverwa!tungsgesetz s
in allen fällen nur dic Beschwerde im AlJbichtsw ge
stattfindet. Sobald zu der Ausführung der Verfügung
und zur Herbeischaffung der Kosten geschritten wird,
hat der Besitzer des Bauwerks, um die Zwangsvoll
streckung von seinem übrigen Vermögen abzuwenden,
auf Grnnd des 9 40 das Veeht zu erklären, daß er die
Kosten des baupolizeilich angeordneten Baues nicht
herbeischaffen könne oder wolle. Die Befugnis des
Bauwerksbesitzers aus" S 40 betrifft also lediglich die
Ausführung des Z",;angsmittcls und ist der verwaltungs
richterlichen Nachprüfung entzogen. Ob die BauPolizei
nach   40 1. 8 des Allgemeinen Landrechts verfahren
will, steht in ihrem Ermessen. Das Ausbieten geschieht
in den Formen und mit den \Vidmngen eines not
wendigen Zwal1gsverfahrens und daher notwendiger
weise durch den ordentlichen Richter des belegener.
Bauwerks. Dem Antrage auf Zwangsverfahren braucht
keine Klage voraufgehen, vielmehr gcnÜgt die MeJdung
der zuständigen Baupolizei an den zuständigen Amts
richter unter Nachweisung, daß die gesetzlichen Voraus
setzungen für die Anwendung des S. 40 des Allgemeinen
Landrechts erfüllt sind. Darüber, ob die Gefahr eine
dringende gewesen ist, stcht dem ordentlichen Richter
kein Urteil zu. Ebenso ist gegen Anordnungen der Bau
polizeibehärde, durch die der Abbruch eines Hauses
wegen drohender gemeiner Oe fahr verfügt wird, der
ordentliche Rechtsweg unzulässig. Auch ein Entschädi
gungsanspruclI des Bauwerksbesitzers dafür, daß der

Abbruch eines Gebäudes wegen BaufäJ1igkeit von 9-cr
Baupolizei angeordnet und hewerkste!1ig-t ist, ist aus
geschJossen.

IJ ==== 0

Neuzeitliches Bausystem.
o. Kaper, Car1owitz-BresIau.

(Gesetzlich geschlitzt.)
(Mit Abbildungen auf Seite 131.)

Die hlcr gegebenen Abbildungen - Binderkon
struktionen zu verschiedenen Hallenbauten für land
wirtschaftliche und industrielle Betriebe - las.sen zwei
wichtige Konstruktionsteile nach System Kaper: die
Holzsäulen und die t"ischbauchträger in den einfachsten
I=<'ormen erkennen.

tci den Holzstie1en (Holz säulen), welche unten als
eingespannt betrachtet werdcn, und bei denen demnach
die größte Biegungsbeanspruchung am Säulenfuße statt
findet. ist dns hierzu erforderliche Holz in seiner Mfttel
längsachse 11m- bis zu einer gewissen liöhe eingesägt
(getrennt) -- wie es die Abbildungen erkennen lassen 
und mit eingeschobenem keil artigen Stück derartig ver
sehen, daß der Grnndrjßschnitt nach unten zu dem
Querschnitt eines I-Trägers gleicht.

Bei der AusfÜhrung der t'ischbauchträger wird das
lioJz in seincr Längsrichtung (neutralen faserschicht)
geschlitzt, jedoch so, daß der Schlitz in einiger Ent
fernung von den :Enden des Balkens beginnt. Die durch
den Schlitz ent tandenen Teile werden durch Einfügen
eines fischbauchartig bearbeiteten Brettes oder Bohlen
stückes auseil1andergespreizt, wodurch der Balken
durch die einf2chsten Mittel die Querschnittsform eines
I-Trägers erhält, welcher in seinen Abmessungen der
Festigkeitskurve entspricht.

Die Konstruktionen in diesem Bausystem sind ein
fach und biJIfg in der Ausführung. Als besonderer Vor
zug verdient hervorgehoben zu werden, daß sie von
einfachen, nicht besonders geschulten Zimmerleuten auf
iedem Zimmerplatze - <1lso ohne jede besondere ma
schinelle Vorrichtllngen - hergeste1lt werden können.
Besonders sei auch erwähnt, daß das Einfügen der keil
und lanzettförmigell liolzteile in die Schlitzungen und
Spreizungen unter Anwendung gewisser zweckmäßiger
Hilfskonstruktionen des Erfinders leicht von der liand
geht und ein Reißen und Spalten des lio!zes vermieden
wird.

Die Kosten der tfolzkonstruktionel1, bei welchen
dcrartige Konstruktionsteile Verwendung finden, sind
im Vergleich zu anderen. vielfach gebräuchJichen, aber
mehr \ eralteten Konstruktionen wesentlich niedrigere.
Nach den bisherigen Ermittelungen können sich 8 bis
39 v. H., je nach der Art des Baues, ersparen Jassen.
Dies bedeutet bei einem Jahresumsatz von beispiels
weise 50 000 oft TÜr Holzkonstruktionen eine Kosten
ersparnis von 4000 bis 19500 J/I.

Das Konstruktionssystem ist sehr klar, und die Vor
züge smd ohne weiteres, ohne besondere Versuche, er
sichtlich.

Diese Konstruktionen sind statisch - den mini
steriellen Vorschriften entsprechend - bis in die Einzel
heiten berechnet worden, und hat sich hierbei, sowie bei
den praktischen Versuchcn und Anwendungen eine über
raschende Standsicherheit und Tragfähigkeit ergeben.

Als weitere VorzÜge können noch hervorgehoben
werden der Fortfall der sonst oft stärenden Verband
hölzer, wie Streben, Zangen Usw. im Innern der Ge
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bäude. Es lassen sich also strebenfreie und zangenfreie
Räume in ganz bedcutenden Größen schaffen.

Die IioJzsäuIen (Stiele) und hölzernen Träger des
Bausystems' Kaper eignen sich vorteilhaft zu sehr ver
schiedenartigen Bauausführungen im Hoch- und Tief
bauwesen, z. B. im landwirtschaftlichen Bauwesen für
Scheunen, Feldscheunen a1ler Art, Wagenschuppen,
Reithallen, StaIIgcbäude, W'Ohnhäuscr usw.; im In
dustriebauwesen fÜr Lagerhallen und sonstige hallen
artige Gebäude USW.; im MiJitärhall\vesen für Exer
zierhalleTI; Wagenhallen, feldschculJcn für Remonte
depots usw.; im Bauwesen der Eiscnhabnverwaltungen
zu Güterschuppen, Bahusteighallen usw.; im biirgcr-.
lichen Wohnhausbauwesen für die Ausführung von
billigen, weitgesjJannten Balkendecken, fÜr große Räume,
Säle usw. und zur Ausführung- hillig-er, freier Dachkon
struktionen. Besonders gut eignen sich auch die Kon
<:truktionen, namentlich die hölzernen Träger, zu Schul
Ilau ;bauten und Tumha1len; Jm Tiefbauwesen eign'en sie
sich z. B. sehr gut bei FuBgängerbrücken. Oberhaupt
können die Konstruktionen mit Vorteil da angewandt
werden, wo es sich um größere Spannweiten handelt.

Bezüglich der verschiedenen Anwendungsmöglich
keiten sei erwähnt, daß unter anderem auch die Kgl.
Regierung zu Breslau die fischbauchträger "System
Kaper" bei der Aula des Matthiasgymnasiums neuer
dings hat anweIJden lassen, und daH eine l eihe von t:nt
wurfs bearbeitungen für verschiedenartige Bauten für
Behörden nnd Private, in Deutschland u d für das 'Aus
land vorliegen.

Es werden hierbei die fischballchträger als Binder
sparren, Zangen, Rähme und sonstige tragende Teile
venvendet. Bei der Anwendung fjschbauchartiger
Rähme können die BiIJdcr weiter als sonst gestellt wer
den, was einen besonderen Einfluß auf die Verbilli
gung hat.

Von einer ganzen Reihe von anerkannt tüchtigen
Fachleuten haben die Konstruktionen g-ünstige Beurtei
lungen erfahren; sie wurden unter anderen Auszeich
nungen auch auf der Internationalen Baufach-Ausstellung
in Leipzig mit der Goldenen Medaille prämiiert.

Das System Kaper findet nicht nUf bei Flach
dächern, sondern auch bei Steildächern und anderen
Konstruktionen Anwendung (Säulen, Trägern, Umwan
dungen, Dacheindeckungen 1Isw.).

o ==== [J

lementlieferungen.
Jedem Verbraucher und Erzeuger von Zement ist

wohl bekannt, daß für die Lieferung und PrÜiung die
"Deutschen Normen" maßgebend sind. Diese enthalten
bestimmte Vorschriften und Grenzwerte, deren Nicht
c 'fül1ung ohne weiteres als erfolgreiche Grundlage für
eme Klage dienen können.

Nicht immer wird aber bei den Lieferungen eine
Pr fung ,des Z rnentes vorangehen. Am meisten ge
schIeht dIes bel großen AbschlÜssen seitens staatJicher
und städtischer Baubehörden. Wenn in Streitfällen eine
nachträgliche Prüfung notwendig ist, dann ist es erstens
schwer zu beweisen, daß der jetzt zur Prüfung ver
rendete Zement ?er gleiche ist wie der seinerzeit ge
lIeferte, und zweItens kann sich der Zement während
der Zeit verändert haben; namentlich kann die Binde
zeit eine .andere sein, da gerade diese häufig umschlägt.

Nun Ist nach   377 des lJandelsgesetzes jeder Kauf
mann oder Abnehmer verpflichtet, die Ware unver

zügIich nach Ablieferung, soweit dies bei ordnungs
mäßigem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen, und
wenn sie Mängel zeigt, dem Verkäufer sofort Anzeige
zu machen. Unterläßt der Käufer die Anzeige, so gilt
die Ware als gut, es sei denn, daß es sich um einen
Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht er
kennbar war. Dementsprechend haben auch die meisten
firmen auf ihren Rechnungsbogen einen Vermerk, nach
dem Rücknahme oder Beanstandungen nur nach et\va
3, 4 oder höchstens 6 Tagen gültig sind. Dies kann
jedoch für Zement nicht zutreffen. da hier eine sofortig,.:
Prüfung nach Abnahme unmöglich ist, schon weil nach
den Normen die entscheidende Festigkeits- und RauITI
beständigkeitsprobe erst nach 28 Tagen Alter der Probe
körper fällig ist.

Ein in dieser für das gesamte Baugewerbe sehr
wichtigen Frage dem Gericht erstattetes Gutachten der
Berliner liandelskammer dürfte interessieren: Von dem
Zement-Syndikat wurden die allg:emeinen Lieferungs
bedingung-en der dem Verein Deutscher Portland
zement-fabrikanten angehörigen reichsdeutschen Mit.
glieder dem VertragsabschIuß zugrunde gelegt.   2
Abs. 1 dieser Bedingungen lautet: "Es steht fest, daß
Portlandzement keine bei der Untersuchung nicht er
kenn bare Mängel hat. Durch die Prüfung des Zements
ist vielmehr jeder Mangcl in kiil'zcster Frist (? - nach
28 Tagen) zu erkenncn." Die Abnehmer werden, ob
wohl sie die Richtigkeit der Behauptungen und Voraus
setzungen des   2 verneinen, durch die Macht des
Syndikats zur Anerkennung der Bedingung gezwungen.

In einem von dem Ingenieur Kirchberg von deL'
"Zentrale zur Förderung- der deutschen PortIandzement
industrie" im Verband der Baugescnäfte von Groß
Berlin über "Prüfung von Portlandzement" gehaltenen
Vortrage ist ausgeführt v""orden, daß ordnulJgsgemäßt
Zementulltersuchungen vicr Wochen dauern müssen,
lind beschleunigtc Untersuchungen nicht immer ein
wandfreie Ergebnisse liefern. Deshalb verzichten. da
der Zement nicht vier Wochen bis nach dem Ergebnis
der Untersuchung lagern kann, die Abnehmer meist auf
eine Prüfung sofort bei Lieferung und erheben ihre An
sprüche nach der Verarbeitung des Zements, wcnn er
danll Mängel zeigt.

Aus diesem Gutachten geht also hervor, daß der ge
schäftliche Verkehr den Zwang der Klausel, die man
bezliglich der Mängelrlige aufgestellt hat, nicht aner
kennt. Eine sachgemäße Untersucnung von Zement
kann nicht unverzüglich vorgenommen werden, sondern
diese erfordert eine geraume Zeit, und so kann der oben
angeführten Bestimmung des   2 der "Lieferungsbedin
gungen" eine rechtliche Wirkung nicht zuerkanntwerden. J 0 h IJ - Reriin.

0===== c
Verschiedenes.
Für die Praxis.

flaHen von Zementmörtel. Für ein \\'asserwetk
wurden umfangreiche Versuche über die tlaftf.ihi<rkeit
von Zementmörtel an Ziegelstcinen aus dÜhrt. ':'Ins
besondere wurden hierbei dcr :tinfluß des Sieifig"kcits
grades des Mörtels und des Feuchtigkcitsgrad s der
Ziegel auf das J-Iaften des Mörtels am Stein icstO"cstellt
und zwar mit drei verschiedenen ZiCgel-(Klinker-)
sorten.

Bei diesen VerSllChel1 ergab sich daß die mit dünn
flüssigem Mörtel vermauerten Proben wesentlich
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stärkeres liaften zwischen Mörtel und Stein auiwiesen
als die mit steifem Mörtel vermauerten. f:s schien
hierbei gleichgültig zu sein, ob die Steine vorher he
netzt worden waren oder nicht.

Weniger gut war das liaften bei den Steinen, die
gewässert, aber mft steifem Mörtel vermauert waren,
und a111 schlechtesten erwies sich die IiaftfesUgkeit bei
Steinen, die trocken mit stcifem Mörtel vermauertworden waren. (Mal. Berlin 1912.)

Verstärkung einer eisernen Brücke durch Beton.
Eine solche Verstärkung ist kUrllich an einer Eisenbahn
brücke bei Velanda ausgeführt worden. Unter der
Mitte]öffnung wurde ein Bogen aus Eisenheton von
36 m Weite und 16 m PfeiJhöhe gehaut, von dem aus
Stützen zur Eisenkonstruktion hinaufg-ehen. Die Seitcn
öffnungen von 8 m Spannweite wurden durch 17 m hohe
PendeJpfeiler aus Ejsenbeton unterstützt; darauf wurden
alle f.:isenkonstruktiollsteilc mit Beton umgossen.
Während dieser Arbeiten wurde die Verkehrslast durch
ein starkes Gerüst abgefangen, um von den frischt:!1
Betontejlen jed.e Erschütterung fernzuhalten. Die Probt:
belastung verlief zufriedenstel1end.

Behördliches, Parlamentarisches usw.
Der Botschaitsneubau in Washington in der Reiehs

tHgskommission. Dip Petitionskornmission des Reichs
tages beschäftigte sich in den letzten Tagen mit einer
Eingabe des D u 11 des d e u t s ehe rAr chi te k t e TI.
Die Eingabe verlangt, daß Über die beabsichtigte weitere
Behandlung des für den Botschaftsneubal1 in Washington
ausg-eschriebenen ¥/ettbe\verhs öffelltlich Mitteilung r<;e
macht werde. und ersucht weiter die Regierung. dahin
zu wirken, d8ß diese für das deutsche KUIlstschaffen iu
hohem Grade bedeutsame Angelegenheit in einer \\leise
erledigt werde, die einer loyalen Auffassung und Durch
führung des kÜnstlerischen \Vettbewerhswesens und
damit den berechtigten forderungen der r<;esJmten
KÜnstlerschaft entspricht. Ein Regierungsvertreter Kab
ein Bild von der Entwicklung des \Veitbewerbs und er
klärte, daß die Reg;ierun:; lediglich verpfJichtet gewesen
sej, den Verfassern der preisg;ekrönten Entwürfe dic
Preise auszuzahlcn. Einen A!1Spruch auf AusfÜhrung
ihrer t:ntwürfe hätten die Verfasser nicht ,2;ehabt. Die
R,eg;ierung könne ja auch in der frage nicht se!hständig
entscheiden, da der Reichstag doch auch ein ""'ort mit
zusprechen habe. Die Handlungsweise der Regierung
sei also völlig korrekt gewesen. Nachdem der Re
gierungsvertrcter auf einige weitere Fragen in der An
ge1cgenneit Auskunft erteilt hatte, erkannte die Kommis
sion schließlich 31Jgemein an, daß das Ver fa h ren der
Regierung vom rechtlichen Standpunkt
a 11 S TI i e h t zu he i.I n S t a n den sei, es wurde aber
der Meinung Ausdrnck geg-eben, daß man eine Bevor
zugung bestimmter Personen keineswegs wÜnsche. Der
erste Tei! der Petitfon wurde durch Übergang znr Tages
ordnung erledigt, der zweite zur Beriicksichtigung über
wiesen.

Verbands , Vereins  usw. Angelegenheiten.
Der Verband der deutschen Ballberuisgenossen.

schaffen hält seinen diesjährigen ordentlichen Verbands
tag am 27. und 28. Mai d. J. in Leipzig ab. Auf der
Tage ordnung sind vorgesehen u. a. Verhandlungen Über
das Verhältnis der Ärzte zn den Berufsgenossenschaften,
die Beziehungen der Berufsgenossenschaften zu den
Krankenkassen, den Stand der Riicklagen- (Reserve
fonds-) frage, weiterhin über die Unfallversicherung,

die erste Iiilfe llSW. Dem Verbande gehören "Sämtliche
68 indl:s.triellen Berufsgenossenschaften an.

Der Zentralverhand deutscher Zementwaren  und
Kunststeinf;abdkanten ist dem Deutschen IndusÜie.
schutzverband korporativ beigetreten.

Vom tIansabund. Das Präsidium des Iiansabundes
hat beschlossen, anJäßlich des 5 jährigen Bestehens eine
Tagung des Oesamtausschusses am 12. und 13. Juni d. J.
in Köln abzuhalteu.

Verdingungswesen.
HauptsteHe Wr Verdingungswesen. Die langen Vor

bereitungen zur Errichtung einer Beratungsstelle filr das
Verdingungswesen fur das gesamte Iiandwerk haben
nunmehr mit der Errichtung der HauptsteIle ihren Ab
schluß gefunden. Ehie Anzahl Verbände haben sich an
geschlossen, nämlich der Allgemeine Verband der auf
Selbsthilfe beruhenden Enverbs- und \Virtschafts-Ge.
nossensehaften in BeTiin, der Iial1ptverband deutscher
,Kewerblicher Genos;.;eTIschaiten in Berlin, der Verband
deutscher Gewerbevereine uud t1and\verkervereini
gungen in Darmstadt, der Zentralausschuß de.r vercinfg
ten Innungsverbände in Berifn und der Deutsche \Vcrk
bund, ebenfalls in Berlin. Diese Verbände erkennen die
vom Iiand,verks- und Oewcrbekammertag;  rrichtete
Iiauptstelle fiir Verdingungs wesen als gemeinsame
ZentralsteUe zur Sammlung der Reformbestrebungen auf
dem Gebiete des Verdingungswesens an. Die Verbande
werden auch die Einrichtung finanzieU unterstützen.
Die beteiligten Kreise rechnen damit, daß die R.eichs
regierung- die Einrichtung finanziell unterstützen wird.
Eine grundsätzliche Oeneigtheit hierzu hat dcr Staats
sekrcUir des Innern bereits erklärt.

Rechtswesen.
sk. Einsturz VOll T   Trägem inrolg:e ungenügender

ycrmaoerung. Daß die ArbcitsüberlJstung eines. Bau
leiters kein genÜgender Entschuldigungsgrund für die
Venwchlässigung der Aujsichtspflicht ist, daß vielmehr
die Übernahme einer Arbeit auch zu deren sachgemäRer
Durchführung \'erpflichtet, hat der 5. Strafsenat des
Reichsgerichts [n io1,g"endem beachtJichen falle ent
schieden: Der Schreinermeister Wagner in Uidenscheid
ließ sich im \Vinter 1912/13 von dem Bauunternehmer
Schwarz ein "VVolmhaus erbauen. Die Bauausfiihrung
leitete in Vertretung des Schwarz der Maurerpolier
tleinrich l\1eißncr. Am 10. febrt/3r 1913 erhielt \V. eine
Ladung eretter, die er in der Durchbhrt des Neu
balles unterbringen wollte. Er bat daher den S.,
in der Durchiahrt eiserne T-Träger anbringen zu
Jassen, Übel' die sodann die Bretter gelegt werdcn
könnten. Sofort nahm M. im Auftrag des S. die
Arbeit in Am;riff. mdem er in die Seitenwände in ziem
licher Höhe je drei Löcher einschlagen und darauf drei
T-Träger cinmauern lieB. Bald darni1ch begannen die
Arbeiter des Vi. auf der hierdurch hergeste11ten BrÜc.:ke
die Bretter unterzubringen. Als man. schon zwei
\VagenladllIJgell Breiter oben gelagert hatte, lockerten
sich p1ötzlich die Träger und stürzten herab. Hierbei
wurde ein Arbeiter erschlagen; ein anderer erlitt einen
Beinbruch. NacII dem Gutachten des Dai1sach\'( rstän
digen war der Unfall darauf zurückzuführen, daß cUt:
Träg:er zu schlecht eingemauert \vorden waren; denn,
anst3tt Ziegelsteine einzusetzen. hattc 1WJ.11' nur minder
\vertigen Nlörtel hinters topft. Infolgedessen hatte ein
Träger sich verschoben, die Ziegelsteinkante beschädigt
und das Gleichgewicht verloren. Da dadurch dkser



-134
Träger abrutschte, wurden die heiden anderen über
lastet und verloren daher auch ihren Halt. Sachgemäße
Hintermauerung würde den Einsturz der Träger ver
hütet haben. Von der Anklage der fahrlässigen Tötung
und Körperverletzung hat das Landgericht Hagen i. W,
am 11. September 1913 den ßauhcrrn W:. und den Bau
unternehmer S. freigesprochen, dagegen wegen der ge
nannten Delikte auf Orund von   222,2 und 230,2 St.OR.
den Polier M. zu einern Monat Gefängnis verurteilt mit
folgender BegrÜndung: M. sei mit der Ausführung des
Trägereinbaues beauftragt lind daher für ordentliche
Arbeit der ihm unterstellten Maurer verantwortlich ge
wesen. Er habe gewußt, daß auf den Trägern eine be
trächtliche Ladung Bretter gelägert werden sollte und
habe die folgen einer überlastung bei schlechter Hinter
mauerung voraussehen können. Seine Berufspflicht, die
ihm gehat, die Arbeiter zur Benutzung von Ziegelsteinen
beim Hintermauern anzuhalten, habe er vernacnJässigt
und somit durch Außerachtiassung der hier erforder
lichen Aufme"fksamkeit und Sorgfalt den UnfaJl ver
schu1det. Die Revision des M., die den Nachweis der
fahrlässigkeit als nicht erbracht bezeichnete und weiter
ausftihrte, daß M., der mit der überwachung des ganzen
Neubaus beschäftigt war, sich auf die Gewissenhaftig
keit seiner tüchtigen und geübten Maurer habe verlassen
dürfen, hat das Reichsgericht auf Antrag des Reich5
anwaJts als unbegriindet verworfen und ist der Straf
kammer darin beigetreten, daß auch eine bedeutende
Arbeitslast d.cn M. von der Verpilichtung nicht habe ent
binden können, sich persönlich um die Art der Aus
führung der nun einmal übernommenen Arbeit zu
kümmern. (Urteil des Reichsgerichts vom 10. März
1914. - Aktenzeichen 5 D. 1032113. -- Nachdruck verb.)

Entschädigungspflicbt der Berufsgenossenschaften
bei Unfällen des täglichen Lehens. Zwei grundsätzliche
Entscheidungen hat der große Scnat des Reichsver
sicherungsamtes am 21. februar d. J. gcfäl1t. Nach diesen
Entscheidungen sind die sogcnannten Unfälle des täg
lichen Lebens von den Berufsgenossenschaften zu ent
schädigen. Die Verpflichtung der Berufsgenossen
schaften zur Entschädigung wurde ausgesProchen in
einern falle, in welchem ein jugendlicher Arbeiter auf
einem Betriebsgange von einer Kugel getroffen wurde
aus einer Pistole, die ein Bcgleiter mit sich führte und
die sich durch Zufall entlud; in einem zweiten falle, in
dem ein Versicherter im Betriebe durch einen Steinwurf
verletzt wurde, der einer andern, mit dem Täter ver
feindeten Person gelten sollte. Ein Betriebsunfall wird.
wie in den Begründungen ausgeführt ist, als gegeben
angesehen werden, \venn der Verletzte der Gefahr, der
er erlegen ist, durch die Betriebsbeschäftigung aus
gesetzt war. Damit scheiden fÜr die Haftung der Be
rufsgenossenschaften im allgemeinen aus alle plötzlichen
Oesnndheitsschädigungen während der Betriebsbeschäf
tigung, die lediglich auf körperlicher Veranlagung be
ruhen und deshalb regelmäßig nicht als Unfälle gelten
können; ferner Unfälle von Versicherten, wenn diese
durch ihr VerhaJten die Beziehungen zum Betriebe ge
löst haben oder eigen wirtschaftlich tätig waren. Der
Begriff des Betriebsunfalls erfordert nicht, daß die Un
faJ1gefahr eine besondere, dem Betriebe eigentümliche
oder daß der Versicherte ihr durch die Betriebsbeschäf
tigung in erhöhtem Maße ausgesetzt war. Andererseits
liegt ein Betriebsunfall nicht schon dann vor, wenn ein
schädigendes Ereignis mit der Betriebsbeschäftigung
nur zufälJig örtlich und zeitlich zusammentrifft, wie bei

spieJsweise in der Regel bei UnfäIIen aus aIJgemein wir
kenden Gefahren. Vielmehr bedarf es zur Annahme
eines Betriebsunfalles auch des ursächlichen Zusammen
hanges zwischen Betrieb lind dem schädigenden F:reig
nis. Als Ursachen kommen dabei nicht schon Jose und
entfernt mit dem schädigenden Ereigni:; verbundene.
sondern nur solche Umstände in Betracht, die nach Auf
fassung des praktischen Lebens "rechtlich beachtliche"
sind, d. h. zum Zustandekornmen des Unfalls wesentlich
beigetragen haben. Daraus folgt, daß die den Zwecken
des Betriebes dienende Beschäftigung ursächlich im
oblgcn Sinne beim Unfall mitgewirkt haben muß, daß
der Versicherte also jnfolgc der Beschäftigung im Be
triebe der Gefahr, der Cr erlegen ist, ausgesetzt wurde.
Trifft dies zu, so stellen sich die sogcnannten Gefahren
des täglichen Lebens als Gefahren des Betriebes dar,
und es werden daher die durch sie herbeigeführten Un
fälle von der Unfallversicherung ebenso ergriffen wie
andere Unfälle beim Betriebc. Ob hiernach der ursäch
liche Zusammenhang gegeben ist. muß von Fall zu FaJl
geprÜft wcrde11

Bücherschau.
Der Unterricht an Baugewerkschulell. Aufgabcnsamm

lung zur hautechmschcn Algebra. Von Prof. Martin
Oirndt. Verlag von B. G. Teubner in Leipzig. Preis
1,50 .Ji.

Die Aufgabcnsammiung liegt hiermit in zweiter,
vermehrter uud verbesserter Auflage vor. Sie schließt
sich ihrer Einteilung nach genau an den Leitfaden des
bekannten Verfassers Über die I3 a u t c c h n i s c he
A] g e b ra an, auf den auch stets bei den einzelnen Ab
schnitten hingewiese:l ist.

Die Algebra ist ciu bekanntes Schmerzenskind aner
der Unterrichtsanstalten, die sie einerseits nicht ganz
entbehren können. die andererseits der Vorbildung der
Schüler wegcn keine Kenntnisse darin voraussetzen
dtirfcn, trotzdem ab r keine oder nur sehr wenig Zeit
für das dem ganzen Betriebe nach untergeordnete Pach
übrig haben. Es ist tfir dcn Lehrer nicht leicht sich
durch diese Schwierigkeiten hindurchzuwinden. 'Dem
Verfasser der Aufgabensammjung ist es wenigstens zu
verdanken, daß er e lle A I g e b rad e s Bau t e c h 
ni k e r s sozusagen geschaffen hat, wic ihm ja über
haupt der mathematische Unterricht an technischen
Fachschulen schon so manche Neuerung verdankt, die
nur richtiges Verstehen und Erfassen des Wirkens und
Schaffens des Technikers erstehen lassen konnte. Es
gab ja schon immcr eine sogenannte Mathematik des
Technikers mit der zugehörigen Literatur; wenn man
aber genau zusah, dann fand man bald, daß der Name
der Sache tatsächlich das beste daran war. Vielleicht
ist es mit ein Grund dafÜr. daß auch heute noch von
mancher Seite das .Recht des Bautechnikers auf eine
besondere Mathematik (namentlich auch auf eine be
sondere Algebra) bestritten wird. Und doch ist die
Girndtsche Auffassung die einzig richtige, weil einzig
mögliche: in kurzer Zeit das Notwendige in bekannter
Form! Bei den geltenden Lehrplänen ist der von ihm
eingeschlagene Weg der, welchcr am besten zum Ziele
führt. Ich würde es für zweckmäßig halten, in der Be
schränkung noch viel weiter zu gehen: ich habe als aka
demisch gebildeter Ingcnieur schon manche wirklich
schwierige Aufgabe gclöst; wenn ich dabei vieIleicht
fünfmai die Logarithmentafel benutzt habe, dann ist das
viel; daß ich je :n der VerJeg-enheit war. eine Wurzel
ziehen zu müssen, darauf kann ich mich nicht entsinnen;
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wie außerordentlich seite!1 sind Rechnungen mit Wurzel
oder Potenzausdrücken, denen auch in der vorliegenden
Aufgahensarnmlung noch eiu viel zu großer Raum ge
währt wird. Was soll der MitteJschultechniker mit Aus
driicken wie Ue 0,'5, die in der ganzen technischen Praxis
so gut wie nie vorkommen. Man vergiBt immer noch
zu leicht, daß für deu ßaugcwerkschü!er die Mathematik
kein Zweck, sondern nur ein Weg ist! Für mich wäre
der ideaIstc Unterricht in der Algebra an der Baugewerk
schule ein solcher, der gar nicht erteilt wird - - - als
besonderes fach, das dem Schüler von vornherein gänz
lich isoliert und daher Überflüssig erscheinen muß. Ich bin
dabei nicht etwa für eine Beschränkung des mathema
tischen Unterrichts, sondern nur für eine Zusammen
fassun  der einzelnen Zweige zu einern zweckmäßigen
Ganzen, dessen Wert der Schüler dann auch sofort er
kennen kann. Ich g-ehe zu, das ist nicht leicht, hoffe aber
trotzdem, daß diese Aufgabe auch gelöst werden wird.
Jedenfalls sind wir dank der Bemühun en des Ver
fassers der vorliegenden AufgabensammJung auf dem
Wege dazu.

Besonders anzuerkennen ist noch, daß der Ver
fasser Buchsfabengrößen wählt, die dem Schüler auch

.. sonst bei seinell technischen R.echnungen immer wieder
vorkommen müssen; in der Tat läßt sich dieser oft durch
das andere eigenartige Kleid eines Ausdrucks ver
blüffen. Nicht einverstanden bin ich mit dem Weglassen
aller Begriffe aus der Statik und a1ler Textgleichungen.
Gerade in der Technik treten viele Aufgaben in der
form von überlegungen auf, die ans gewissen 9:e
gebenen Umständen das Aufstellen einer Oleichung nötig
machen, wenn man eben nicht raten wiJ! - beim Ent
werfen und Konstruieren ist doch schließlich fast alles
nach Maß und Zahl bestimmt, vielmehr aus gewissen
Bedingungen heraus zu bestimmen! In der zweiten
Klasse sind dem Schüler alle Begriffe der Statik bekannt
und saBen ihm auch g;eläufig sein, so daß dieser Grund
des Verfassers für das \\Teglassen aller statischen Be.
griffe nicht recht stichhaltig erschein'!:. Und gerade dort
kommt man zu so vicicn Anwendungen der aig-ebraischeli
Rechnung, die eine Aufgabensammlung für Techniker
eigentlich nicht übergehen solltc. Gerade diese Auf.
gaben geben der Algebra den Hintergrund und der
Sammlung mehr Interesse und größc! cn 'Nert in den
Kreisen der bereits <.inßerhalb der Schule stehendenTechniker. Pr.
Veranschlagen von tIochbauten. Von l'ritz Schrader,

Architekt und Bauschul!ehrer in Glauchau i. Sa. Preis
geb. 3 dlt. Leipzig, Dr. Max Jänecke, Verlagsbuch
handlung.

Das Buch enthält die amtlichen Bestimmungen und
Anweisungen zum Veranschlagen von tiochbanten, Ver
tragshedingungen. An,l{abe über Stoffbedarf und Preise
llSW.. sowie ein durchgeführtes Beispiel der Kosten
ermittlung eines kleinen Wohnhauses. Es erscheint in
"zweiter" Ausgabe, man hat aber dabei nicht Gelegen
heit genommen, die zahlreichen R.echenfehler Jlnd sonsti
gen Unstimmigkeiten desselben zu beseitigen. Die Be
rechnung der TischJer-, Schlosser-, Maler- und Glaser
arbeiten ist durchaus nicht den amtlichen Vorschriften
entsprechend dm'chgefiihrt, auch haben sich die Normal
anschlagspreise sowie die für sieben Städte angegebenen
Sonderpreise und Stundenlöhne gegenüber der im Jahre
1908 erschienenen "ersten" Aufjage dieses Buches merk
würdigerweise auch nicht um einen Pfennig verändert.

e ==== 0

Handelsteil.
Zement.

Aus Oberschlesien. Oppeln.Prauenuorfer Port
lanJ-Zementwerke Aktiengesellschaft. In
ihrem Geschäftsbericht für 1913 .schreibt die Verwaltung:
Der Baumarkt litt im letzten Geschäftsjahre unter dem hohen
Geldstande. Die Iiöhe des Absatzes an Zement entsprach un
gefähr der vorjährigen; auch in diesem Jahre konnten imf
zwei Drittel de.r Leistungsfähigkeit der rabrikeinrichtungen
ausgenützt werden, Die Verkauisprtise waren etwa denen
des Vorjahres gleich. Die Ausfuhr war unbedeutend. Schon
in den früheren Jahresberichten \\'urde wiederholt auf den
für die Dauex unerträglichen Zustand hingc,viesen, daß aus
Hindiseher Zement zolJfrei hereinkommt, inländischem aber
durch hohe AusJarrdszöHe die Ausiuhr erschwel t wird. Der
Bau des geplanten Kalkwerks in Groß- t,eh1itz konnte im
letzten Geschaftsjahr nicht ausgeführt werden, weil die Ge
nehmigung des Bahnanschlusses sich ver7;olute Inzwischp.I!
hat die Verwaltung das Projekt der I;rrichtung eies Kalkwerks
aufgegeben und ihren Gelündebesitz in Gloß-StrehIitz ver
kauft. Der Erlös dafür wird im neuen Q, schäf[sjahr zur Ver
rechnung ge1angen. Der erzielte Bruttoge\vinn im abgelaufe
nelI Geschäftsjahr beträgt einschließlich 12257,39.1!. Vortrag
aus dem Jahre 1912 567465,02 ,IL Der Aufsichtsrat hat b 
schJossen, hiervon 304779.91 JL zc Absdm;,bungeu zu ver
wenden. In Ubereinstimmung mit dem Aufsichtsrat schlägt
dlc Verwaltung vor, die restlichen 262685,11 JL wie folgt zu
verteilen: Überweisung an den Reservefonds 50000 Je., Rück
stellung für Talonstcucr 2300 ./L, satzungsgemäße Tantieme an
den Aufsichtsrat und vertragsmäßige Tantieme an den Vor
stand 15830,23 ./t. und 9 v. 1i. Dividende der Aktiot1fu"e mit
ll'iO 000 .11., so daß 14 354,88 ./L als Vortrag auf neue Rechnung
verbleiben. Der Vorstand bemerkt am SchJusse seirres
DeI ichts, daß el 1m neuen Geschäftsjahr em befr edigellues
Resultat erhofft, da Vcrkaufsvereinjgungcn in anderen
ProduktionsgelJieten des Reiches wieder gesichert sind Ulld
die geplanten großen Mmtärbauten und Vv'asserbauten einen
,gcsteigerten Zementbedarf erwarten lassen. Die Generalv r
sammlung findet am 21. März d, J. in Breslail statt.

Ans Norddeutschland. Die Als e n s c h e n Po r t 1 a n d
z e m e n t j a b r i k e n A.-G., Hamburg, bringen 16 v. 11.
(i. V. 15) DJvidende i11 Vorschlag. Nach dem Jahresberich.t
hat das verflossene Geschäftsjahr im allgemeinen nicht den
Erwartungen entsprochen- In den letzten M')!Jatcn sei direkt
eine Stockung im Absatz eingetreten, so daß ;licht unerheb
liche Vorräte in das neue Jahr hinübergenommen werden
mußten.

Aus Thüringen. S ä c h s i s c h - T h Li r i TI gis c h e Par t
land-Zement fabrik Prüssing u. Co.. GöschwHz.
Oie Gesellschaft uringt wieder 16 v, H. Dividende (wie 1. v.)
in Vorschlag.

Aus Westdeutschland. Zwischen dem R 11 ein i s c h
Westfälischen Zementverband und id0r Iran
I] 0 ver sc h e n Z e m e TI t f a b r i k Tc u ton i ahaben
ne1\erdin s wieder Verhandlungen wegen eiacs Abkommens
mit der Teutonia stattgefunden, W011ach die Tcutonia ihr
Kontingent für Westfalen dem Zementverbande zum Verkauf
Überlassen solle. Diese Verhandlungen vel'1iefen aber er
gebnislos. - "We sifalia" A.-G. fii r fa b rik:.atie-flvon Portland - Zement und Wasseikalk
Ba eh um i. W. Der Aufsichtsrat bringt in diesem Jahre
wieder eine Dividende von 5. v. Ii. in Vor5.chlag,

Aus Süddeutscbland. Po r t la nd -Z eme n ti a b r j k
Karlstadt am Main, vormals Ludwig Roth J
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A.-G. Die Verwaltung teilt mH, daß sie das En-;ebllis des
vorigen Jahr s noch nicht mit \loiler Cienaui.skclt übersehen
könne; dieses diirHe jedoch nicht schle...:hter sein, als das
vorjährigc. Im Vorjahr wuruC eine Dividcuje von 8 v. H.
Zllf Vcrtci1ung gebracht.

Holz.
OstdelJt chcr Iiolzmarkt. Die vor et\\"a 14 Tagen aus

Rußland gemeideten Au sichten auf einen RilddalI des
Wintcrwefters haben sich lüidcr  icht verwirh:licht, und so
mÜssen sich die Intere  el1ten \vo\11 damit abfindeH, daß es
rnit dem V/inte! endgültig vorbei isl. DJ.s \yird z\\"Cif [los
dazu he.ihag'en, daß die Iio17.prcise auch wClterhiTJ iest hleiben
m,d daß einzelne Artikel, IVic kiefell1c DieliJrdter, russIsche<;
crlenschnittmatt["iaJ lIS\V. sogar Erhöhungcn 'derselben cr.
fahren we\ den. Der im fcbrl1<J.f hcmerkbaJ' ge"wordenen Bc
lebung des IIolzp;esciJäftcs ist inzvl1scheu ".ieder eille Ab
sdrwäc1llIng g'ciolgt, die aber hoireHtbch wieder VOI üUr:r
.'Sehen diirHc. Dcr llJsammeubrlJch der so angesehelJen und
<tls einwandfrei betrachteten Holzfirma Luuis TreÜeJ in
Rerliu, so\vie VOll Iiermann Dyck in Brom ben!: hat alJ,",emcin
übcnascht und dilrfte vielleicht mc:ht OItIlC Einfluß auf das
\vieder stiller ge\Yordene Geschäft gewescn sein, Der Bau
markt ist weitel' zIemlich lebhaft llnJ die l\achira,;:;c nacll den
hierfür erforderlkhen SortimentelJ hebt skh erfreulich ab
von der Ll;Stlosigke-.it, Jenen Angcbote iu om1ercn Materialien,
wie KJefer Tischlermaterial usw.. be) egncn. Dic Konvention
der Bauholzhänd!er in Breslall ist nun endlich pCI ;ck1  c
\vorden, nachdem auch die bishel widerstrebenden l'irIlil,J1 in
anerkennenswerte\ Weise ihre Bedenken Lunickgestel!t und
im AlIg,emeininteresse der VereiJJbarllllg b ige(reten sin(!.
tfoffelIt!ich erful!i dieselbe die auf sie ;seseiLten El-wartuligen,
und dann wird die MÜhe und. Arbeit, weiche das Znstande
blingen dieser VereinIgUng verursacht hat, ihren reichlichenLohn finden. S. L.

I(onvention im Breslauer BauholzhandeJ. Auf Anregung
des Herrn N. Sche}- er in Pa. Sit dned LalJdau u. Co., Breshm,
und unter J\ilitwhkun  des Vereins O:::tdeutsder l-Ioh;1lündIcr
und liolzindusirielIer hat sich in Jen letzten Tagen hier in
DresJau eine Konvention im ßaullUlzhdilJel gebJIdet. Z\JJeck
dieser Konveniion ist, bc\ Bau!Jo]..lie1c-nlllgell ,\11 Bauuntc(
nehmer gegen Amveisun,l( auf die Baugeldgeber in Zl1kuuft
jeden Kredit gegen hYPothcl{arisl:he Eiuiragu[lf{ oder jeden
sonstigen SOl1derkredit auszlIschließen lind vorie B",rzalrlulJg
durch den BaugchJgcber innedJalb 14 Ta el1 nach monatlicher
Reehnungserteilung durchzusetzen, Diese Konvention, \velcher
sich bis fetzt 56 hiesige fIolzhrmel1, darunter siimtliche 7urzeit
lIier bestehenden namhaften Bauholzhandh111>i.C:Jl, angeschlossc!]
haben, ist mit dem 10. 1\1Ürz in Kraft getreten und zunächsi
fijr drei Jahre geschlossen. Bei det] weitg(:hcndelJ Sichcl'
heitel1, die fÜr die strc1Jg'e. Innehaltu!1g ([es Ahl{QmmeHs vor
gesehen sind, ist zu erwarten, daß dieser Zusammenschluß
seine vVirkung nicht veriehkll 11l1d eine üesundung im
hiesigen ßauholzhaudel herbeiführen wird.

Zahlungsstockungen 3m lIolzmarkt. Der ostdeutsche
liolzmarkt hat eiuiJ;;.e schwere Schläge erlitten. SChOll in der
NI'. 20 berichteven \vir Über die ZahluJJtssc11\vierigkciten ver
schiedener firmen. Neuerdings wird lIun hericl1tct, daß auch
die bekannte Sägewerkfirma I s i d 0 f La jl t e r s t e i 11 in
Tilsit 1n Zahlungsschwierigkeiten gerate.n ist; dn Ausgleich,
den die Firma auf einer Grundlage von 35 v. Ii. anstrebt, ist
noch nicht zustande p:ekommen. - Al!ch aus der benachbarten
Donaumonarchie werden Insolvenzcn ;.:eßJeldet. So ist die
ungarische Holzausfuhrfirma B. G air ar d f' i I s in MarseilIe
Fiume in Zahlungsschwierigkeiten geratcn. Die Verbindlich
keiten sollen 3 bis 4 Millionen Krom:n betrageu. - ferner hat

die Holzprodnktionsfirma I: I i asS chI e s i n ger in Agram
ihre Zahluug eingestellt.

Verschiedenes.
Kokosfaser als f'üll- und Bindestoff für Gips

die 1 e n, Roll d eck e nun d für S tue k z w eck e:
B I a \1 ne f ase r: Der Markt ist anhaltend SIeIgend, doch
konnten noch einige Kontrakte auf ietztcr ß-1sis mit CcyJon
getätigt werden, dje al1erdingg zum ..;rGel n Tci! weiter ver
kauft sind. für neue AbschJiJsse I1luß aber urll1edillgt mit
höheren Notierungen gerechnet wenIcH. - li e I I e fa s e r:
Ohne Umsatz. Preise hocl! und fest. Ludolph Struve u. Co.

Grundstücks. und Hypothekenmarkt.
Berlin. (Wochenbericht des Vereins Berliner Grund.

stÜcks- und Hypotheken-Makler.) Die La e des Iiypolhckcn
Marktes hat sich durchaus Dicht g'eälluert. Das Geschüft war
rec\lt rU\lig, da sowohl die auslelheuden Ius,:itute lmu Private,
als auch die Dar-lehllsnehmer eine abwartende Stellung ein
nehmen. Die Zins- und ProvisioJ1sbellil1t;ungeu neigen eine
KJeinigkeit nach unten.

Notiert wurden: Pupillarisch erststellige Eintragungen
<J. /4-4j/3 v. Ii., sonstige feine Anlagen 43/8-41/2 v. H., In
stitutsgelder 4 1 /2-4 5 /8-4 3 /4 v. !i., Vorortshypotheken
43/4-47/8 v. H., Baugelder 1 v. H. über Reichsbank
diskont. ZWieite Stellen in bester Lage hinter niedrigen
Eintragung,en 5-51/2 v. H., sonstige Appoints 6-6 1 /2 v. H..
Jnstitutsgelder bccJill,Q,en 1-2 v. tf. AbschJußprovisiou.

Das Cirllndsti!cksgeschMt war etwas Iti.Jlmfter. ltaupt
sächlich wurden Baustellen umgesetzt, umi z\\ ar: \Vilmers
dOl f, Konsta11zer Stralk und BnrgUIlUer Straße. Dahiem,
SchweinfurthstraBe, ferner Ddberitzer Heerstraße und in
Ncuköl!lJ, Kaiser-Friedl ich- lind Geyg,ersli"ailc Eckc. SchlieJ1.
lkh ist ilTIS no(;h der Verkauf des VWeng(uudstiickes I-Iammer
stein- f:ch' MiQ!lcls[raße in DahIem geme!c1 t worden.

Neugriindungen und Veränderungen.
Über die Errichtung einer MajoHlnlfabfik In Tolkemit

(Kr. Elbiug) wird von verschiedencn SeHen berichtet: Der
Plan geht von einem ßerJiner Konsortium aus, das das IJlter
esse der Cad\11er MajolrkafabrikverwaJ1ang für das zu
grfiudende UnternellmeIJ gewonnen hat. KÜrzlich weilten
mehrere Herren des BcrJiner Konsortinms und einige t-Icrrcll
der Cadiner f'ahrikvcrwaHung in ToJkemit, um das Nähcrc
über die GrÜndung Jer To]hemit r l\-hiJoJikafabr"ik zu be
sprechen. lVleJ1tCl'C Tcrrains und einige lJel)au(c Urundslücke
wurden in Augenschein genOllllllen, doch ist es über den An
kauf eilles unbcbauten Grulldstiicii:s noeh zu Leinem Entschlun
gekommen. Der Tolkerniter Ton ist fii!' die tferste!1ung VOll
Majolika sehr gut geeignet, llud die Tolkemiier .i\laioliken er
frcucn sich schon jetzt vielfacher ßcdicbthelt. Der Kaiser
sandte vor einigen Jahren zwei ToJkemiter tIen eu flach
BUl1z]au, damit sie die dortige Tonbcarucitung ke11nen lernteu
lind sp;iter für eine Bel,ebul1&" der TolkcmHer Tonwarell
jndustrie sorgten. Diese WÜnsche jIJld IioifJwngeu des Kais rs
haben sidl jedoch nur in geringcm UmÜwge erfiiJIL Hnd er
wiJi jetzt versuchen, sie auf eincm dJJderell, besseren \Vege
zu verwirklichen. Wie die "EI bin ger Ncllest. Nachr." ee.
fahren, interessIert sich der Kai:.er seht fÜr die tn iclttnng
einer MajoJikafabrik iu ToIkeUlit.
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